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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

Was gibt es Neues 2017 

> Abzug von bestimmten Sonderausgaben nur  

 mehr auf Basis elektronischer Daten 

> Digitale Signatur bei Registrierkassen  

> Erstmalige Übermittlung von Master und Local  

 File sowie des länderbezogenen Berichts nach  

 dem Verrechnungspreisdokumentationsgesetz 

> Neuregelung für Stipendien 

> Ausweitung der Sachbezugsverordnung für die  

 Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kraft 

 fahrzeuges auf wesentlich beteiligte Gesell- 

 schafter-Geschäftsführer  

> Gesetzliche Verankerung der Nettoarbeitslohn- 

 vermutung bei Schwarzlohnzahlungen 

> Ausweitungen der Kleinunternehmerbefreiung  

 in der Umsatzsteuer  

> Übermittlung der Landesverwaltungsentschei- 

 dungen betreffend Kommunalsteuer an das  

 BMF 

> Zurücknahme einer Bescheidbeschwerde oder  

eines Vorlageantrages nach Eintritt der Verjäh-

rung 

> Schaffung des Rechtsbehelfs der  

 Vorlageerinnerung 

> Einführung einer Verfahrenshilfe für  

 Beschwerden in Abgabensachen 

Neuerungen in der Lohnverrechnung 

> Neue Befreiung für Aushilfskräfte befristet für 

 2017-2019 

> Arbeitnehmerbegriff bei den Steuer- 

 begünstigungen  

> Trinkgelder  

> Gutscheine für Mahlzeiten und zur Bezahlung  

 von Lebensmitteln 

> Freiwillige Zuwendung des Arbeitgebers zum  

 Begräbnis 

> PKW-Sachbezug 

> Versicherungsbeiträge zur ausländischen  

 Sozialversicherung 

> Pendlerpauschale  

> Doppelte Haushaltsführung auch bei Singles 

> Beiträge zur freiwilligen Höheversicherung in  

 der Pensionsversicherung 

> Außergewöhnliche Belastung: Beurteilung der  

 Leistungsfähigkeit 

> Kinderbetreuungskosten – pädagogisch  

 qualifizierte Personen 

Steuersplitter  

> Veröffentlichung der Listen der Immobilie- 

 Durchschnittspreise der Statistik Austria 

> Regierungsprogramm 2017/2018 – geplante  

 steuerliche Eckpunkte 

> Abkommen zwischen Österreich und der  

 Schweiz über die Aufhebung des Abkommens  

 vom 13. April 2012 über die Zusammenarbeit in  

 den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 

> Teilnehmende Länder am automatischen  

 Informationsaustausch (AIA) 

> VwGH zur Grunderwerbsteuer bei Aufhebung  

 eines Schenkungsvertrags 

> aws-KMU-Investitionszuwachsprämie 

> Ministerratsvortrag zur Umsetzung des  

 „Beschäftigungsbonus“ 
 

Wichtige Termine 

Nützliche Werte ab 2017 

Sozialversicherungswerte für 2017 
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> Was gibt es Neues 2017 

Abzug von bestimmten Sonderausgaben nur 

mehr auf Basis elektronischer Daten  

Ab 1. Januar 2017 dürfen Beiträge für eine freiwillige 

Weiterversicherung und einen Nachkauf von Versiche-

rungszeiten, Kirchenbeiträge sowie Spenden an be-

günstigte Organisationen nur mehr dann im Rahmen 

der Einkommensteuerveranlagung abgesetzt werden, 

wenn die jeweiligen Organisationen den Empfang des 

Geldbetrags mittels elektronischer Datenübermittlung 

den zuständigen Abgabenbehörden bestätigt haben. 

Die Anforderungen an diese Datenübermittlung wur-

den jüngst in der Sonderausgaben-

Datenübermittlungsverordnung des BMF konkretisiert. 

 

Damit die jeweilige Organisation in der Lage ist, die 

Daten richtig zu übermitteln, muss ihr vom Spender 

oder Beitragszahler rechtzeitig Vor- und Zuname sowie 

Geburtsdatum bekannt gegeben werden. Zu beachten 

ist dabei, dass betriebliche und private Spenden strikt 

zu trennen sind. Denn Spenden aus dem Betriebsver-

mögen können weiterhin ohne elektronische Daten-

übermittlung abgesetzt werden. Damit es zu keiner 

verbotenen Doppelabsetzung von Spenden kommt, 

müssen die Spendenorganisationen ab dem Jahr 2017 

genau unterscheiden, ob eine Spende aus einem Be-

triebsvermögen oder aus dem Privatvermögen eines 

Spenders stammt. Daher müssen auch die Spendenor-

ganisationen an der korrekten Erfassung ihrer Spender 

arbeiten. Übrigens dürfen Spendenorganisationen ab 

2017 nur mehr dann in die Liste der begünstigten 

Spendenempfänger beim Finanzamt Wien 1/23 aufge-

nommen werden, wenn glaubhaft gemacht wurde, 

dass die Maßnahmen zur Erfüllung der Datenübermitt-

lungsverpflichtung getroffen wurden. 

 

Da ab 2017 bei der Veranlagung nur mehr die elektro-

nisch übermittelten Daten berücksichtigt werden kön-

nen, dürfen im Rahmen der Gehaltsaufrollung im lau-

fenden Kalenderjahr auch keine Kirchenbeiträge mehr 

berücksichtigt werden. 

 

Zuwendungen an ausländische Organisationen können 

wie bisher in der Steuererklärung berücksichtigt wer-

den. Die Bezahlung von Topf-Sonderausgaben, Renten 

oder Steuerberatungskosten unterliegt auch nicht dem 

neuen Datenübermittlungsregime. 

 

Digitale Signatur bei Registrierkassen  

Wie bereits berichtet, muss jede Registrierkasse ab dem 

1. April 2017 durch eine technische Sicherheits-

einrichtung gegen Manipulationen geschützt werden. 

Die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen muss dabei 

durch kryptographische Signatur bzw. durch ein Siegel 

jedes Barumsatzes mittels einer dem Steuerpflichtigen 

zugeordneten Signatur bzw. Siegelerstellungseinheit 

gewährleistet und die Nachprüfbarkeit durch Erfassung 

der Signatur bzw. des Siegels auf jedem einzelnen 

Beleg sichergestellt werden. Die detaillierte Vorgangs-

weise zur Inbetriebnahme der jeweiligen Sicherheitsein-

richtung und die damit verbundene Registrierung über 

FinanzOnline hat das BMF in einem übersichtlichen 

Folder veröffentlicht. 

 

Werden die geforderten Sicherheitsvorkehrungen vor-

sätzlich nicht installiert, liegt eine Finanzordnungswid-

rigkeit vor, die mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 

bestraft wird. Außerdem begeht ein Abgabepflichtiger, 

welcher durch Einsatz eines Programms, mit dessen 

Hilfe Daten verändert, gelöscht oder unterdrückt wer-

den können, seine Aufzeichnungen vorsätzlich ver-

fälscht, eine Finanzordnungswidrigkeit, welche mit 

einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro geahndet wird. Die 

Verkürzung von Abgaben mithilfe von verfälschten 

Aufzeichnungen stellt wiederum ein vorsätzliches Fi-

nanzstrafdelikt, möglicherweise auch einen Abgaben-

betrug dar. 

 

Laut Information auf der BMF-Homepage liegt eine 
vorsätzliche Nichtbeachtung dieser Pflicht dann nicht 
vor, wenn der Unternehmer 
 
> über eine Registrierkasse nach Kassenrichtlinien 

verfügt, 
> Belege über die getätigten Barumsätze lückenlos 

erteilt und 
> nachweist bzw. zumindest glaubhaft macht, dass 

er die RKSV- konforme Beschaffung und/oder die 
Umrüstung der Registrierkasse bei einem Kassen-
hersteller oder Kassenhändler bis Mitte März 2017 
beauftragt hat, sodass die Säumnis nicht in seiner 
Sphäre gelegen ist. 

 

Erstmalige Übermittlung von Master und Local 

File sowie des länderbezogenen Berichts nach 

dem Verrechnungspreisdokumentationsgesetz  

Die in Österreich ansässigen obersten Muttergesell-

schaften multinational tätiger Unternehmen haben 

erstmals für Wirtschaftsjahre, die am oder nach dem 1. 

Januar 2016 beginnen, innerhalb von 12 Monaten 

nach dem Ende des Wirtschaftsjahrs (somit erstmals bis 

Ende 2017) einen länderbezogenen Bericht (Country-

by-Country Report; CbCR) dem zuständigen Finanzamt 

zu übermitteln. Ein solcher ist aber nur dann zu erstel-

len, wenn der konsolidierte Gesamtumsatz im voran-

gegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Millionen 

Euro betragen hat. Wer die länderbezogene Berichter-

stattung (CbCR) vorsätzlich nicht fristgerecht oder un-

richtig übermittelt bzw. die Übermittlung gänzlich un-
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terlässt, macht sich eines Finanzvergehens schuldig, 

welches mit bis zu 50.000 Euro zu bestrafen ist. Auch 

grobe Fahrlässigkeit wird mit bis zu 25.000 Euro ge-

ahndet.  

 

Eine in Österreich ansässige Geschäftseinheit einer 

internationalen Unternehmensgruppe hat im Jahr 2017 

erstmals ein Master File und ein Local File für das Jahr 

2016 dem zuständigen Finanzamt zu übermitteln, 

wenn die Umsatzerlöse in den beiden vorangegange-

nen Wirtschaftsjahren 50 Millionen Euro überschritten 

haben. Master und Local File sind ab dem Zeitpunkt der 

Abgabe der Ertragsteuererklärung dem zuständigen 

Finanzamt auf dessen Ersuchen innerhalb von 30 Tagen 

zu übersenden. 

 

Das Master File soll dabei aus einer Verrechnungspreis-

dokumentation mit umfassenden Informationen zur 

Unternehmensgruppe bestehen und die Teilbereiche 

Organisationsaufbau, Beschreibung der Geschäftstätig-

keit, Dokumentation der immateriellen Werte, der 

unternehmensgruppeninternen Finanztätigkeiten und 

der Finanzanlage- und Steuerpositionen abdecken. 

 

Das Local File soll die Beschreibung der inländischen 

Geschäftseinheit, die Dokumentation der wesentlichen 

unternehmensgruppeninternen Geschäftsvorfälle, so-

fern sich diese direkt oder indirekt auf die Ermittlung 

und Prüfung der angemessenen gruppeninternen Ver-

rechnungspreisgestaltung auswirken, und die Finanzin-

formationen enthalten. 

 

Neuregelung für Stipendien  

Ab 2017 wird die unterschiedliche ertragsteuerliche 

Behandlung von Stipendien nach der Rechtsprechung 

des VwGH saniert. Bislang judizierte der VwGH, dass 

Stipendien nur dann einen Einkommensersatz darstel-

len und damit steuerpflichtig sind, wenn sie während 

eines aufrechten (karenzierten) Dienstverhältnisses 

gewährt werden. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 

2016 (AbgÄG) wurden nunmehr Stipendien ausdrück-

lich als Teil der selbständigen Einkünfte erfasst. Sie sind 

allerdings nur dann steuerpflichtig, wenn sie wirtschaft-

lich einen Einkommensersatz darstellen, wobei Stipen-

dien in der Höhe der Höchststudienbeihilfe für Selbst-

erhalter nach § 27 StudienförderungsG ausdrücklich 

nicht als Einkommensersatz gelten. 

 

 

 

 

Ausweitung der Sachbezugsverordnung für die 

Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kraftfahr-

zeugs auf wesentlich beteiligte Gesellschafter-

Geschäftsführer 

Bislang waren wesentlich beteiligte Gesellschafter-

Geschäftsführer von der begünstigten Sachbezugsrege-

lung für die Privatnutzug eines PKW des Arbeitgebers 

ausgenommen. Damit auch wesentlich beteiligte Ge-

sellschafter-Geschäftsführer in den Genuss der Sachbe-

zugsbefreiung für Elektroautos kommen können, wur-

de mit dem AbgÄG 2016 eine Verordnungsermächti-

gung für Sachbezüge im Zusammenhang mit KFZ ein-

geführt. Die Verordnungsermächtigung beschränkt sich 

aber nicht auf den Sachbezug für Elektroautos sondern 

umfasst jeglichen geldwerten Vorteil aus der privaten 

Nutzung von arbeitgebereigenen Kraftfahrzeugen. 

Danach sollten auch die Sachbezugswerte für benzin- 

und dieselbetriebene KFZ künftig von dieser neuen 

Verordnung festgelegt werden. 

 

Gesetzliche Verankerung der Nettoarbeitslohn-

vermutung bei Schwarzlohnzahlungen  

Aufgrund der im Konkursverfahren des Fußballklubs 

GAK ergangenen Entscheidung des VwGH, wonach im 

Zweifel von einer Bruttolohnvereinbarung bei der Aus-

zahlung von Schwarzlöhnen auszugehen ist, sah sich 

der Gesetzgeber genötigt, eine grundsätzliche Nettoar-

beitslohnvermutung für Schwarzlohnzahlungen aufzu-

nehmen. Daher gilt seit dem 1. Januar 2017, dass dann 

ein Nettoarbeitslohn als vereinbart gilt, wenn der Ar-

beitgeber den gezahlten Arbeitslohn nicht im Lohnkon-

to erfasst und die Lohnsteuer nicht oder nicht vollstän-

dig einbehalten und abgeführt hat, obwohl er weiß 

oder wissen musste, dass dies zu Unrecht unterblieben 

ist. Dies gilt dann nicht, wenn der Arbeitgeber eine 

Bruttolohnvereinbarung nachweisen kann. 

 

Ausweitung der Kleinunternehmerbefreiung in 

der Umsatzsteuer  

Die Kleinunternehmerregelung in der Umsatzsteuer 

kann in Anspruch genommen werden, wenn der Um-

satz nicht mehr als 30.000 Euro (netto) im Jahr beträgt. 

Bei der Berechnung dieser Grenze mussten bisher so-

wohl steuerpflichtige als auch steuerfreie Umsätze 

zusammengezählt werden. Lediglich Umsätze aus 

Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräuße-

rung mussten nicht berücksichtigt werden. 
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Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2016 wurde die 

Bestimmung ab 1. Januar 2017 insofern geändert, als 

nunmehr nicht mehr alle Umsätze des Unternehmers 

im Veranlagungszeitraum zur Beurteilung des Über-

schreitens der Umsatzgrenze von 30.000 Euro heran-

gezogen werden müssen. 

 

Unecht befreite Umsätze der Blinden, von privaten 

Schulen und anderen allgemein bildenden oder berufs-

bildenden Einrichtungen, von Privatlehrern, gemeinnüt-

zigen Vereinen, von Pflege – und Tagesmüttern, der 

Krankenanstalten, aus der Tätigkeit im Rahmen von 

Heilbehandlungen – auch als Psychotherapeut oder 

Heilmasseur, aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie 

bestimmte Umsätze von Bund, Ländern und Gemein-

den, sind nicht mehr miteinzuberechnen. 

 

Dies ist insofern von praktischem Interesse, als z.B. 

Ärzte, die neben ihren Heilbehandlungsumsätzen auch 

noch geringfügige Umsätze aus nichtmedizinischen 

Gutachten, der Vermietung von Wohnräumen, aus 

kosmetischen Behandlungen oder dem Verkauf von 

Kosmetikprodukten haben, nunmehr unter die Kleinun-

ternehmerregelung fallen können, wenn sie nicht zur 

Regelbesteuerung optieren. Gleiches gilt z.B. auch für 

Aufsichtsräte, Zahntechniker, Hebammen etc. 

 

Übermittlung der Landesverwaltungsgerichtsent-

scheidung betreffend Kommunalsteuer an das 

BMF 

Seit 1. Januar 2017 müssen alle Landesverwaltungsge-

richte ihre Beschwerdeentscheidungen in Sachen, die 

das Kommunalsteuergesetz betreffen, dem BMF unver-

züglich zur Kenntnis bringen. Dem BMF wurde gleich-

zeitig ein Revisionsrecht gegen diese Entscheidungen 

beim VwGH eingeräumt. Diese Neuregelung dient 

offensichtlich der Vorsorge gegen uneinheitliche Recht-

sprechungen der Landesverwaltungsgerichte in Kom-

munalsteuerangelegenheiten. Eine Vereinheitlichung 

der Rechtsprechung zur Kommunalsteuer wäre aber 

wohl leichter durch Übertragung der Entscheidungs-

kompetenz an das Bundesfinanzgericht zu erreichen 

gewesen. 

 
Zurücknahme einer Bescheidbeschwerde oder 

eines Vorlageantrags nach Eintritt der Verjährung  

Mit dem AbgÄG 2016 wurden die Verjährungsbestim-

mungen der BAO weiter ausgehöhlt. Nunmehr dürfen 

hinterzogene Abgaben innerhalb eines Jahres ab Zu-

rücknahme der Bescheidbeschwerde oder des Vorlage-

antrags trotz eingetretener Verjährung festgesetzt 

werden. 

 

 

Schaffung des Rechtsbehelfs der Vorlageerinne-

rung 

Wurde bislang im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens 

ein Vorlageantrag nicht rechtzeitig dem BFG vorgelegt, 

so bestand kein Rechtsbehelf für die Partei die säumige 

Abgabenbehörde zur Vorlage an das Bundesfinanzge-

richt zu veranlassen. Die Einbringung der neu geschaf-

fenen Vorlageerinnerung löst die Entscheidungspflicht 

des Verwaltungsgerichts (und damit den Fristbeginn für 

den Fristsetzungsantrag gemäß § 38 VwGG) aus. 

 

Einführung einer Verfahrenshilfe für Beschwerden 

in Abgabensachen  

Bestand schon bislang die Möglichkeit, in behördlichen 

oder gerichtlichen Finanzstrafverfahren oder auch im 

höchstgerichtlichen Revisionsverfahren eine Verfah-

renshilfe zu beanspruchen, so fehlte dies bisher für 

Beschwerden im Abgabenverfahren. Nunmehr wurde 

in § 292 BAO eine Bestimmung über die Verfahrenshil-

fe im Abgabenverfahren implementiert. Die Rahmen-

bedingungen sind dabei wie folgt: 

 

> Die Verfahrenshilfe ist nur auf Antrag einer Partei 
zu gewähren. Der Antrag ist vor Erhebung einer 
Bescheidbeschwerde oder bis zur Vorlage der Be-
schwerde bei der Abgabenbehörde zu stellen. Ab 
Vorlage der Beschwerde ist der Antrag beim Bun-
desfinanzgericht einzubringen. Für Säumnis- und 
Maßnahmenbeschwerden ist der Antrag beim 
Bundesfinanzgericht einzubringen. 

> Die zu entscheidenden Rechtsfragen müssen be-
sondere Schwierigkeiten rechtlicher Natur aufwei-
sen. 

> Die Partei muss außerstande sein, die Kosten der 
Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des 
notwendigen Unterhalts zu bestreiten. 

> Die beabsichtigte Rechtsverfolgung darf nicht of-
fenbar mutwillig oder aussichtslos erscheinen. 

> Bei juristischen Personen oder Personenvereinigun-
gen wird auch die Leistungsfähigkeit der wirt-
schaftlich Beteiligten berücksichtigt. 

> Die Partei kann in ihrem Antrag entscheiden, ob 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder oder die 
Rechtsanwaltskammer den Verfahrenshelfer bei-
stellen soll. Wünschen der Partei über die Person 
des Wirtschaftstreuhänders oder Rechtsanwalts ist 
im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten 
Vertreter nach Möglichkeit zu entsprechen. 

> Die Kosten der Verfahrenshilfe sind vom Bund 
beiden Kammern durch eine angemessene Pau-
schalvergütung zu ersetzen. 

> Durch die Einbringung eines Antrags auf Verfah-
renshilfe beginnt die Einbringungsfrist mit der Zu-
stellung des stattgebenden (an den bestellten Ver-
treter) oder ablehnenden (an die Partei) Beschlus-
ses des Bundesfinanzgerichts neu zu laufen. 
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> Neuerungen in der Lohnverrechnung  

In der Lohnverrechnung gilt es, auch 2017 zahlreiche 

Änderungen vor allem durch das EU-

Abgabenänderungsgesetz, das Abgabenänderungsge-

setz 2016 und den Lohnsteuerwartungserlass 2016 zu 

berücksichtigen. Im Folgenden eine Übersicht über die 

wesentlichen Änderungen 2017: 

 

Neue Befreiung für Aushilfskräfte befristet für 

2017-2019 

Ab 1. Januar 2017 können Einkünfte für Aushilfskräfte 

steuerfrei ausbezahlt werden, für den Dienstgeber 

entfallen auch die Lohnnebenkosten (Kommunalsteuer, 

Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag), 

allerdings ist ein Lohnzettel zu übermitteln. Folgende 

Voraussetzungen müssen vorliegen, um die Begünsti-

gung in Anspruch nehmen zu können:  

 

> Es muss sich um ein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis handeln, wobei die monatliche Gering-
fügigkeitsgrenze von 425,70 Euro(Wert 2017) 
nicht überschritten werden darf. 

> Die Aushilfskraft steht nicht in einem Dienstver-
hältnis zum Dienstgeber. 

> Die Aushilfskraft muss neben der steuerfreien Be-
schäftigung eine Vollversicherung aufgrund einer 
selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit ha-
ben. 

> Die Beschäftigung der Aushilfskraft dient zu Abde-
ckung eines temporären zusätzlichen Arbeitsanfalls 
in Spitzenzeiten (z.B. Einkaufssamstag) oder zur 
Abdeckung eines Ausfalls einer Arbeitskraft im re-
gulären Betriebsablauf (z.B. Krankheitsfall).  

> Die Tätigkeit der Aushilfskraft umfasst insgesamt 
nicht mehr als 18 Tage pro Kalenderjahr, unab-
hängig von der Anzahl der Dienstgeber. Um diese 
Voraussetzung gewährleisten zu können, besteht 
eine Verpflichtung der Aushilfskräfte, den Dienst-
geber über die bisherigen Tage der begünstigten 
Aushilfstätigkeit bei anderen Dienstgebern zu in-
formieren. Überschreitet die Aushilfskraft die 
Grenze von 18 Tagen, steht ab Beginn des neuen 
Beschäftigungsverhältnisses zu jenem Dienstgeber, 
bei dem die 18 Tage überschritten werden, die 
Steuerfreiheit nicht mehr zu. Die Steuerfreiheit der 
davorliegenden Aushilfstätigkeiten zu anderen 
Dienstgebern bleibt unberührt. Bei Missachtung 
der Informationspflicht und bei Überschreiten der 
18-Tage-Grenze verliert die Aushilfskraft – nicht 
jedoch der Dienstgeber – die steuerliche Begünsti-
gung. Die Korrektur erfolgt über die Pflichtveranla-
gung. 

> Der Dienstgeber beschäftigt an nicht mehr als 18 
Tagen im Kalenderjahr steuerfreie Aushilfen. Über-
schreitet der Dienstgeber diese 18-Tage-Grenze, 
steht die Begünstigung ab Beginn der Beschäfti-

gung jener Aushilfskraft, bei der die Grenze über-
schritten wird, nicht mehr zu. 

 

Beispiel: Dienstgeber beschäftigt Aushilfskraft A 

von 1-7/2017 an neun Tagen. Die Aushilfskraft B 

arbeitet von 8-12/2017 an 10 Tagen. Der Dienst-

geber kann die  Aushilfskraft A steuerfrei abrech-

nen, die Aushilfskraft B kann nicht steuerfrei abge-

rechnet werden. 

 

Beispiel: Der Dienstgeber Y beschäftigt für 12 Tage 

eine Aushilfskraft, die bereits bei Dienstgeber X für 

9 Tage beschäftigt war. Da der Dienstgeber Y dar-

über nicht informiert ist, rechnet er den Dienst-

nehmer als Aushilfskraft steuerfrei ab. Im Rahmen 

der Pflichtveranlagung erfolgt die Nachversteue-

rung beim Dienstnehmer ab Beginn des Dienstver-

hältnisses zu Dienstgeber Y. 

 

Beispiel: Der Dienstgeber M beschäftigt eine Aus-

hilfskraft für mehr als 18 Tage. Die Begünstigung 

steht von Beginn an für das gesamte Beschäfti-

gungsverhältnis nicht zu. 

 

Bei der Sozialversicherung werden erst ab dem Jahr 

2018 Sonderregelungen eingeführt. Danach sind ab 

2018 vom Dienstgeber für Aushilfskräfte die Arbeiter-

kammerumlage von 0,50 % und der Pauschalbetrag 

für Dienstnehmer von 14,12 % vom Bezug einzubehal-

ten (diese würden ohne Sonderregelung den Dienst-

nehmern im Nachhinein vorgeschrieben). Der vom 

Dienstgeber zu entrichtende Unfallversicherungsbeitrag 

entfällt dann für „solche“ Aushilfen. Die Dienstgeber-

abgabe (DAG) ist bei Zutreffen der Voraussetzungen 

(bei Überscheiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgren-

ze) abzuführen. 

 

Arbeitnehmerbegriff bei den Steuerbegünstigun-

gen  

Soweit im § 3 EStG Steuerbegünstigungen für Arbeit-

nehmer vorgesehen sind, gelten diese grundsätzlich 

nur für Personen in einem aufrechten Dienstverhältnis. 

Die Begünstigungen in Zusammenhang mit der Benüt-

zung von Einrichtungen und Anlagen (wie z.B. Erho-

lungsheime, Kindergärten etc.), der Gesundheitsförde-

rung, Teilnahme an Betriebsveranstaltungen und Zu-

kunftssicherungsmaßnahmen (beschränkt auf Risiko-

versicherungen) gelten aber auch für ehemalige Ar-

beitnehmer. 
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Trinkgelder  

Trinkgelder, deren Höhe nicht durch den Kunden son-

dern im Wege der ausgestellten Rechnung durch den 

Arbeitgeber festgelegt werden, sind mangels Freiwillig-

keit nicht steuerfrei. 

 

Gutscheine für Mahlzeiten und zur Bezahlung von 

Lebensmitteln  

Es wird klargestellt, dass Gutscheine bis zu einem Be-

trag von 1,10 Euro pro Arbeitstag, die auch zur Bezah-

lung von Lebensmitteln verwendet werden können, die 

nicht sofort konsumiert werden müssen, bei jenen 

Arbeitnehmern, die sich auf Dienstreise befinden, nicht 

auf das Taggeld anzurechnen sind, sondern zusätzlich 

steuerfrei bleiben. 

 

Freiwillige Zuwendungen des Arbeitsgebers zum 

Begräbnis  

Ab 1. Januar 2017 sind nur mehr freiwillige Zuwen-

dungen des Arbeitgebers für die Begräbniskosten des 

Arbeitnehmers, dessen Partners oder dessen Kinder 

steuerfrei. Zuwendungen, die aufgrund des Kollektiv-

vertrages geleistet werden, sind zu versteuern. 
 

PKW-Sachbezug 

Ist bei Neufahrzeugen der Anschaffungszeitpunkt für 

die Bestimmung der CO2-Emissionswertgrenze nicht 

eindeutig zu ermitteln, kann das Datum der Zulassung 

herangezogen werden. 

 

Mit dem Sachbezugswert sind alle geldwerten Vorteile 

abgegolten, die mit der Nutzung des arbeitgebereige-

nen KFZ üblicherweise verbunden sind. Dies umfasst 

auch die gratis E-Ladestation beim Arbeitgeber. Klar 

gestellt wird, dass der Ersatz der Stromkosten für ein 

arbeitnehmereigenes/privates E-Fahrzeug durch den 

Arbeitgeber keinen Auslagenersatz darstellt, sondern 

steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
 

Versicherungsbeiträge zur ausländischen Sozial-

versicherung 

Beiträge zu einer verpflichtend abzuschließenden  Pfle-

geversicherung (z.B. die soziale Pflegeversicherung in 

Deutschland) sind bei einer engen organisatorischen 

und inhaltlichen Verknüpfung mit der Krankenversiche-

rung ebenfalls als Werbungskosten abzugsfähig. 

 

Pendlerpauschale  

Der Verfassungsgerichtshof bestätigt den Ausschluss 

des Pendlerpauschales bei gleichzeitiger Zurverfügungs-

tellung eines Dienstautos auch für private Fahrten, wie 

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 

 

Beiträge zur freiwilligen Höheversicherung  

Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung in der Pen-

sionsversicherung sind nur dann als Sonderausgaben 

abzugsfähig, wenn der entsprechende Antrag vor dem 

1. Januar 2016 gestellt wurde 
 

Außergewöhnliche Belastung: Beurteilung der 

Leistungsfähigkeit 

Bei der Berücksichtigung von Krankheitskosten beim 

zahlenden (Ehe-)Partner als außergewöhnliche Belas-

tung sind in die Berechnung der Grenze, ob das steuer-

liche Existenzminimum (11.000 Euro) des erkrankten 

Partners überschritten wird, auch die Einkünfte aus 

privaten Grundstücksveräußerungen und die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen einzubeziehen. 
 

Kinderbetreuungskosten – pädagogisch qualifi-

zierte Personen 

Als Reaktion auf ein VwGH-Erkenntnis gelten ab der 

Veranlagung 2017 nur Betreuungspersonen, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben und eine Ausbildung 

zur Kinderbetreuung und Kindererziehung im Ausmaß 

von mindestens 35 Stunden nachweisen, als pädago-

gisch qualifizierte Person. Dies gilt auch für Au-pair-

Kräfte. 

Als Übergangsregelung für das Jahr 2017 gilt, dass die 

erforderliche Ausbildung bis spätestens 31. Dezember 

2017 nachgeholt wird. Ab dem Jahr 2018 können die 

Kinderbetreuungskosten erst ab jenem Zeitpunkt abge-

setzt werden, ab dem die Betreuungsperson über die 

erforderliche Ausbildung verfügt. Erfolgt bei Au-pair-

Kräften die Ausbildung innerhalb der ersten beiden 

Monate des Au-pair-Einsatzes in Österreich, können die 

Kosten ab Beginn des Aufenthaltes abgesetzt werden.  
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> Steuersplitter  

Veröffentlichung der Listen der Immobilien-

Durchschnittspreise der Statistik Austria 

Seit 1. Januar 2016 ist bekanntlich bei unentgeltlichen 

Übertragungen von Grundstücken im Familienverband 

oder im Rahmen von Umgründungen bzw bei Anteils-

vereinigungen/-übertragungen der Grundstückswert 

anstelle des bisherigen dreifachen bzw zweifachen 

Einheitswerts als Bemessungsgrundlage für die Grund-

erwerbsteuer anzusetzen. Zur Ermittlung dieses Grund-

stückswerts gibt der Gesetzgeber drei Möglichkeiten 

vor: 

 

1. das pauschale Sachwertermittlungsverfahren oder 
2. die Wertermittlung anhand eines geeigneten Im-

mobilienpreisspiegels oder  
3. der Nachweis des Verkehrswerts des Grundstücks 

durch ein Immobiliensachverständigengutachten. 
 

Für Erwerbsvorgänge, für die die Steuerschuld nach 

dem 31.12.2016 entsteht, dürfen als Immobilienpreis-

spiegel ausschließlich die von der Statistik Austria veröf-

fentlichten  Immobilien-Durchschnittspreise herange-

zogen werden. Die Werte können abgerufen werden 

unter: 

 

www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/i

mmobilien_durchschnittspreise/index.html 

 

Der Grundstückswert beträgt 71,25 % des ermittelten 

Werts.  

 

Regierungsprogramm 2017/2018 – geplante steu-

erliche Eckpunkte  

Die Bundesregierung hat ein neues Arbeitsprogramm 
für 2017/2018 beschlossen. Im Bereich Steuern und 
Abgaben sind nachfolgende Eckpunkte vorgesehen. 
Die Umsetzung durch Gesetzesentwürfe und den nach-
folgenden parlamentarischen Prozess sind abzuwarten: 
 
Eckpunkte des neuen Regierungsprogramms: 
 
> Erstattung von 50 % der Lohnnebenkosten für 

 neue Mitarbeiter/Arbeitsplätze für 3 Jahre  

 (Abwicklung über AWS) 

> Ausweiten der Werbeabgabe auf den Online- 

 Bereich und Senken des Steuersatzes 

> Ausgleichen der kalten Progression, indem ab  

 einer Inflation von 5 % die ersten beiden Tarif- 

 stufen automatisch indexiert werden (ab 2019) 

> Halbieren der Flugabgabe 

> Erhöhen der Forschungsprämie von 12 % auf 14  

 % (ab 2018) 

> Investitionsförderung durch vorzeitige Abschrei- 

 bung iHv 30 % für Investitionen von Unternehmen  

 mit über 250 Mitarbeitern; begünstigt sind Investi- 

 tionen in körperliche Anlagegüter, bspw. Maschi- 

 nen, ausgenommen sind insbes. Gebäude und  

 PKW (geplant für 1. März bis 31. Dezember 2017) 

 

Abkommen zwischen Österreich und der Schweiz 

über die Aufhebung des Abkommens vom 13. 

April 2012 über die Zusammenarbeit in den Berei-

chen Steuern und Finanzmarkt 

(BGBl. III 6/2017 vom 25. Januar 2016) 

Damit wird die Aufhebung des Steuerabkommens 

Österreich – Schweiz vereinbart, welches das Einbehal-

ten einer Abgeltungssteuer durch Schweizer Finanzin-

stitute vorsah. Ab 2017 wird dieses durch den auf 

Grundlage des Abkommens Schweiz - EU eingeführten 

automatischen Informationsaustausch über Finanzkon-

ten abgelöst (Abkommen Beilage 1). 

 

Teilnehmende Länder am automatischen Informa-

tionsaustausch (AIA) 

Mit dem Common Reporting Standard der OECD wur-

de ein multinationaler automatischer Informationsaus-

tausch (AIA) geschaffen, zu dessen Umsetzung sich 

bereits über 100 Staaten verpflichtet haben. 

 

Der AIA betrifft die Meldung von definierten Konto- 

und Depotdaten von Personen, welche ihr Vermögen 

bei ausländischen Finanzinstituten veranlagt haben. 

Sämtliche Institute der am AIA teilnehmenden Länder 

sammeln die relevanten Daten ihrer ausländischen 

Kunden und übermitteln diese an ihre lokalen Finanz-

behörden, welche ihrerseits die Daten an die jeweiligen 

Ansässigkeitsstaaten der Kunden weiterleiten. 

 

Österreich hat diesen Standard im August 2015 umge-

setzt. Damit ist sichergestellt, dass Informationen im 

Bereich der Veranlagung von Kapitalvermögen zwi-

schen Österreich und den teilnehmenden Staaten aus-

getauscht werden. Zur Klarstellung, welche Staaten 

und Territorien als am AIA teilnehmende Staaten gel-

ten, hat das BMF mit 10. Jänner 2017 eine Information 

zur im Dezember 2016 per Verordnung erlassenen 

Länderliste kundgemacht, welche auch alle EU-Staaten 

und deren überseeischen Gebiete auflistet. Folgende 

Länder sind daher umfasst: 

 

Andorra, Anguilla, Argentinien, Aruba, Australien, 

Belgien, Bermuda, Britische Jungferninseln, Bulga-

rien, Cayman Islands, Curaçao, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Färöer Inseln, Finnland, 

Frankreich (inkl Französisch-Guayana, Guadelou-

pe, Martinique, Mayotte, Réunion, Sankt Bartho-

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/immobilien_durchschnittspreise/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/immobilien_durchschnittspreise/index.html
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lomäus, St. Martin), Griechenland, Guernsey, Indi-

en, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Japan, Jer-

sey, Kanada, Kolumbien, Korea (Republik), Kroa-

tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Montserrat, 

Neuseeland, Niederlande (inkl. Bonaire, Saba, Sint 

Eustatius), Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, 

San Marino, Sint Maarten, Schweden, Schweiz, 

Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl der Kanarische 

Inseln), Tschechische Republik, Turks and Caicos 

Islands, Ungarn, Vereinigtes Königreich (inkl. Gib-

raltar), Zypern. 

 

VwGH zur Grunderwerbsteuer bei Aufhebung 

eines Schenkungsvertrags 

Der VwGH hat jüngst entschieden, dass die Rückerstat-

tung der Grunderwerbsteuer auch bei einvernehmlicher 

Auflösung eines Schenkungsvertrags zusteht. 

 

aws-KMU-Investitionszuwachsprämie  

Wie bereits angekündigt, soll als eine Maßnahme zur 

Stärkung der privaten Investitionen wieder eine Investi-

tionszuwachsprämie, dieses Mal jedoch nur für KMUs, 

eingeführt werden. Abgewickelt wird die Prämienaus-

zahlung vom aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH). 

Obwohl die Richtlinie zu diesem Förderungsprogramm 

vom Bund noch nicht beschlossen ist, können bereits 

seit 9. Januar 2017 Förderungsanträge auf Basis des 

vorliegenden Entwurfs gestellt werden. Entscheidungen 

über die Gewährung einer Förderung können erst bei 

Vorliegen der endgültigen Rechtsgrundlagen getroffen 

werden.  

Die Förderung können kleine und mittlere Unterneh-

men (EU-KMU Definition), die als physische oder juristi-

sche Personen oder sonstige Gesellschaften des Han-

delsrechts ein gewerbliches Unternehmen selbständig 

betreiben, und maximal 250 Mitarbeiter beschäftigen, 

beantragen.  

 

Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen mit we-

niger als 50 Mitarbeitern, wenn die Bilanzsumme oder 

der Umsatz kleiner/gleich 10 Millionen Euro ist. Als 

mittlere Unternehmen gelten Unternehmen mit weni-

ger als 250 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme weniger 

als 43 Millionen Euro oder einem Umsatz von klei-

ner/gleich 50 Millionen Euro. Die Unternehmen müssen 

Mitglieder der Wirtschaftskammer bzw. der Kammer 

der Architekten und Ingenieurkonsulenten sein und 

eine Betriebsstätte in Österreich haben. Weiterhin müs-

sen sie bereits 3 Jahresabschlüsse vorweisen können, 

die jeweils einen Zeitraum von 12 Monaten umfassen. 

 

Gefördert werden materielle aktivierungspflichtige 

Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen 

(z.B: Errichtung einer Betriebsstätte, Änderung des 

Produktionsprozesses, Diversifizierung der Produk-

te/Dienstleistungen) für einen Standort in Österreich, 

die den Wert der durchschnittlichen aktivierten An-

schaffungs-und Herstellungskosten der letzten drei 

Geschäftsjahre bei Kleinunternehmen um zumindest 

50.000 Euro, bei mittleren Unternehmen um zumindest 

100.000 Euro übersteigen. Das geförderte Projekt muss 

innerhalb von 2 Jahren durchgeführt und bezahlt wer-

den.  

 

Ausgenommen von der Förderung sind ua folgende 

Investitionen: 

Fahrzeuge (Ausnahme: Innerbetriebliche Transportgerä-

te, wie Stapler, sowie Nichttransportfahrzeuge wie 

Bagger), Grundstücke, Finanzanlagen, aktivierte Eigen-

leistungen, leasingfinanzierte und gebrauchte Wirt-

schaftsgüter, Projekte mit förderbaren Kosten in Höhe 

von über 5 Millionen Euro. 

 

Die Förderung beträgt 15 % des Investitionszuwachses 

von zumindest 50.000 Euro bis maximal 450.000 Euro 

für Kleinunternehmen sowie 10 % des Investitionszu-

wachses von zumindest 100.000 Euro bis zu maximal 

750.000 Euro für mittlere Unternehmen. Daher beträgt 

der max. Zuschuss im Einzelfall 75.000 Euro. 

Der Förderantrag muss vor Durchführung des Projektes 

(z.B.: rechtsverbindliche Bestellung, Beginn der Arbei-

ten) mit Hilfe des Fördermanagers bei der aws oder bei 

der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesell-

schaft m.b.H. erfolgen. 

 

Der Durchschnitt der aktivierten Anschaffung- und 

Herstellungskoten der vergangenen drei Jahre muss im 

Zuge der Antragsstellung von einem Steuerbera-

ter/Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. 

 

Ministerratsvortrag zur Umsetzung des „Beschäf-

tigungsbonus“ 

In Umsetzung des Regierungsprogrammes hat der 

Ministerrat am 21. Februar 2017 die Eckpunkte des 

„Beschäftigungsbonus“ mittels Ministerratsvortrages 

beschlossen. 

 

Im Rahmen einer Förderung sollen 50 % der Lohnne-

benkosten von neuen Beschäftigen für die Dauer von 3 

Jahren nachträglich erstattet werden. Förderungsfähig 

sind Voll- und Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse. Eine 

Antragstellung soll ab 1. Juli 2017 möglich sein. Diese 

Fördermaßnahme soll – wie bereits die befristete Inves-

titionszuwachsprämie – das Austria Wirtschaftsservice 

(AWS) (www.aws.at/) und die Österreichische Hotel- 

und Tourismusbank (www.oeht.at) abwickeln. Die 

Fördermittel sind mit 2 Milliarden Euro begrenzt. Das 

https://foerdermanager.awsg.at/
http://www.aws.at/
http://www.oeht.at/
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AWS wird die Förderrichtlinien mit den Ministerien 

entsprechend festlegen und veröffentlichen. 

> Wichtige Termine  

28. Februar 2017:  

 

Einreichung Jahreslohnzettel und Meldungen für Zah-

lungen 2016 

 

Die Frist für die elektronische Übermittlung der Jahres-

lohnzettel 2016 (Formular L 16), der Mitteilungen nach 

§ 109a EStG (Formular E 109a) und der Meldung für 

Auslandszahlungen nach § 109b EStG (Formular E 

109b) über ELDA (elektronischer Datenaustausch mit 

den Sozialversicherungsträgern; www.elda.at) bzw. für 

Großarbeitgeber über ÖSTAT (Statistik Austria) endet 

am 28. Februar 2017. Eine Meldung nach § 109a EStG 

(Aufsichtsräte, Stiftungsvorstände, Vortragende oder 

Leistungen im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses) 

kann unterbleiben, wenn das Gesamtentgelt (inkl. 

Reisekostenersätze) für ein Kalenderjahr netto nicht 

mehr als 900 Euro / Person bzw. Personenvereinigung 

beträgt. Das Entgelt für jede einzelne Leistung darf 450 

Euro nicht übersteigen.  

 

Mitteilungen bei Auslandszahlungen gem. § 109b EStG 

betreffen Zahlungen ins Ausland für Leistungen aus 

selbständiger Arbeit, die im Inland ausgeübt wurden. 

Weiterhin sind Zahlungen bei Vermittlungsleistungen, 

die von unbeschränkt Steuerpflichtigen erbracht wer-

den oder sich auf das Inland beziehen, sowie bei kauf-

männischer und technischer Beratung im Inland (z.B. 

Konsulententätigkeit) zu melden. Diese Regelung zielt 

auf die Erfassung von Zahlungen ab, unabhängig da-

von, ob an unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflich-

tige bzw. ob eine Freistellung durch DBA vorliegt. Die 

Mitteilung kann unterbleiben, wenn die Zahlung an 

den einzelnen ausländischen Leistungserbringer 

100.000 Euro nicht übersteigt, eine Steuerabzug bei 

beschränkt Steuerpflichtigen erfolgte oder die Zahlung 

an eine ausländische Körperschaft geleistet wurde, die 

einem zumindest 15 %-Steuersatz unterliegt. Bei vor-

sätzlicher Nichterfüllung droht eine Geldstrafe von bis 

zu 10 % des zu meldenden Betrages. 

 

31. März 2017:  

 

Einreichung der Jahreserklärungen 2016 für Kommu-

nalsteuer und Dienstgeberabgabe (Wiener U-

Bahnsteuer). 

 

 

 

 

1. April 2017: 

 

Jede Registrierkasse muss mit einer technischen Sicher-

heitseinrichtung zum Schutz vor Manipulation ausge-

stattet sein. Der aktive Manipulationsschutz ist am 

Beleg als QR-Code erkennbar.  

> Nützliche Werte ab 2017 

Sachbezug Dienstauto für 2017 

 

Sachbez
ug 

Fahrzeug-typ CO2-Wert max p.m. 
Vorsteuer-

abzug 

2 % 
alle PKW und 
Hybridfahr-

zeuge 

über 127 
g/km 

Euro 960 nein 

1,5 % 

ökologische 
PKW 

und Hybrid-
fahrzeuge 

bis 127 g/km 
bis 130 g/km 
für Anschaf-

fungen vor 
2017 

Euro 720 nein 

0 % Elektroautos  Euro    0 ja 

 

Regelbedarfsätze für 2017  

 

Kindesalter 
0-3 
Jahre 

3-6 
Jahre 

6-10 
Jahre 

10-15 
Jahre 

15-19 
Jahre 

19-28 
Jahre 

Regelbedarfsatz 
2016 

Euro 
199 

Euro 
255 

Euro 
329 

Euro 
376 

Euro 
443 

Euro 555 

Regelbedarfsatz 
2017 

Euro 
200 

Euro 
257 

Euro 
331 

Euro 
378 

Euro 
446 

Euro 558 

 

Familienbeihilfe für 2017 

 
Familienbei-
hilfe für ein 

Kind 

seit 
1.1.2016 

ab 
1.1.2018 

Mehr-
kindzu-

schlag 

seit 
1.1.201

6 

ab 
1.1.201

8 

0-2 Jahre Euro 
111,80 

Euro 
114,00 

2 Kinder Euro   
6,90 

Euro   
7,10 

3-9 Jahre Euro 

119,60 

Euro 

121,90 

3 Kinder Euro 

17,00 

Euro 

17,40 

10-18 Jahre Euro 
138,80 

Euro 
141,50 

4 Kinder Euro 
26,00 

Euro 
26,50 

19 -24 Jahre  Euro 
162,00 

Euro 
165,10 

5 Kinder Euro 
31,40 

Euro 
32,00 

Zuschlag bei 
Behinderung 

Euro 
152,90 

Euro 
155,90 

6 Kinder Euro 
35,00 

Euro 
35,70 

   jedes 
weitere 

Kind 

Euro 
51,00 

Euro 
52,00 

Schulstartgeld 
Euro 100 einmalig im Septem-
ber für alle 6-15 Jährigen 

Mehrkindzuschlag 
Euro 20 / Monat ab dem 3. Kind 
(Familieneinkommen bis max. 
Euro 55.000) 

 

http://www.elda.at/
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Sozialversicherungswerte für 2017  

Alle Informationen finden Sie unter: 

 www.kwt.or.at/Link_zum_Abkommen 

 

 Sozialversicherungswerte für 2017  

Dienstnehmer (ASVG) 

 

Kontakt für weitere Informationen 

 
 

Mag. Wolfgang Quirchmayr 

CPA, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

Tel.: +43 (1) 712 41 14 17  

E-Mail: wolfgang.quirchmayr@roedl.com 

 

Abläufe optimieren 
 

„Wir setzen in der täglichen Arbeit auf bewährte Abläufe, die wir stets an neue  

Gegebenheiten anpassen. So schaffen wir das optimale Umfeld für unsere 

Mandanten.“ 
 

Rödl & Partner 
 

„Routine gibt einem das Gefühl von Sicherheit. Man darf darüber aber nicht aus den 

Augen verlieren, dass bestimmte Situationen Änderungen der Abläufe verlangen.“ 
 

Castellers de Barcelona  

Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 
 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmens-

kultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusam-

menhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen 

das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, 

was es heute ist.  
 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der 

ka-talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwer-

te sehr pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb 

ist Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen 

Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 

eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen 

dieses immaterielle Kulturerbe. 
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